
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1971/2/15 1505/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1971

Index

Wege- und Straßenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §22

AVG §41 Abs1

Rechtssatz

Hinweis darauf, daß die Frage o9enbleibt, ob es grundsätzlich zulässig ist, ein für zwei oder mehrere Personen

bestimmtes behördliches Schriftstück - und eine persönliche Verständigung der Beteiligten iSd § 41 Abs 1 AVG - in

einer einzigen, an diese Personen gerichteten Ausfertigung ergehen zu lassen. (Hinweis auf E VS 3.12.1980, 3112/79,

VwSlg 10317 A/1980).
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